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STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 50 "OLFENER HEIDE I" 

 BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 3 (1) BAUGB 

  

 

 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) BauGB: 

Die Öffentlichkeit wurde am 11.12.2017 im Rahmen einer Bürgerversammlung über die Planung informiert. Den Bürgern wurde dabei Gelegenheit 

zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Neben Fragen bspw. zur im Gebiet möglichen Bebauung, zur verkehrlichen Erschließung und zum zeitlichen Ablauf des Planverfahrens wurde wäh-

rend der Versammlung lediglich eine Anregung vorgetragen. Bereits vor diesem Beteiligungstermin ist eine schriftliche Stellungnahme von Anwoh-

nern bei der Stadt Olfen eingegangen. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Anwohner 

Schreiben 
vom 
02.10.2017 

"(…) 

 
(...)" 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Be-
denken werden zurückgewiesen. 

Im Rahmen der Bürgerversammlung wurden umfassende In-

formationen zur Planung gegeben. 

Den Anwohnern am Springenkamp werden durch die Planung 

keine Beeinträchtigungen entstehen, die über das übliche Maß 
einer benachbarten Wohnbebauung und -nutzung hinausge-
hen. Aufgrund der relativ großen Abstände zwischen den ge-
planten, bebaubaren Grundstücksflächen und der Bestands-

bebauung sind spürbare Einschränkungen hinsichtlich der Be-
lichtung von Wohnungen nicht zu erwarten. Auch werden von 
dem Neubaugebiet keine unzumutbaren Lärmbelastungen auf 
die im Umfeld vorhandene Bebauung ausgehen. 

2. Teilneh-
mer der 
Bürger-
versamm-
lung 

11.12.2017 

Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung: 

 

"Eine Bürgerin erkundigt sich nach einem früher vorgesehenen Weg hinter den 
Grundstücken am Springenkamp. Dieser wäre damals zugesichert worden. Es solle 
außerdem ein ausreichender Abstand zu dem bestehenden Wohngebiet eingehal-
ten werden, u.a. zum Schutz vor Lärm." 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei dem von der Bürgerin erwähnten "Weg" handelt es sich 
um eine 5 m breite Fläche, für die im 1987 rechtskräftig ge-
wordenen Bebauungsplan Nr. 12 "Kökelsumer Straße / Ever-
sumer Straße" Geh- und Fahrrechte zugunsten der Anlieger 
vorgesehen waren. Damit sollte die Erschließung der dortigen 

landwirtschaftlichen Flächen gesichert werden. Nach Bebau-
ung der Acker- bzw. Grünlandflächen ist ein solcher Weg nicht 
mehr erforderlich, zumal eine entsprechende Nord-Süd-
Verbindung zwischen "Kökelsumer Straße / Pfarrer-Niewind-

Straße" und "Alter Postweg / Springenkamp" durch die im 
Neubaugebiet geplanten Straßen und Fußwege gegeben ist. 

Die Abstände der neuen Baukörper zur Bestandsbebauung 

werden mindestens 20 m betragen. Über das in Wohngebie-
ten übliche Maß hinausgehende Lärmimmissionen sind weder 
innerhalb noch im Umfeld des Neubaugebietes zulässig. 

 



11.08.2020  SEITE 1 VON 5 
STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "OLFENER HEIDE I" - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (1) BAUGB 

 

 

STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 50 "OLFENER HEIDE I" 

 BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (1) BAUGB 

  

 

 

Zusammenlegung der Teil-Bebauungspläne: 

Der im Jahr 2018 durchgeführte Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung ist zeitgleich für die Bebauungspläne Nr. 50 A "Olfener Heide I – Bau-

abschnitt A" und Nr. 50 B "Olfener Heide I – Bauabschnitt B" erfolgt. Im Jahr 2020 konnten - nach Abstimmungsgesprächen mit der Bezirksregie-

rung zur Wohnbauflächenentwicklung der Stadt Olfen - die beiden Teil-Bebauungspläne zusammengefasst werden zum Bebauungsplan Nr. 50 "Olfe-

ner Heide I". Inhaltliche Auswirkungen auf die planungsrechtlichen Festsetzungen werden durch diese Zusammenführung nicht ausgelöst. 

Da von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für die Teilpläne Nr. 50 A und 50 B identische Stellungnahmen abgegeben wurden, 

werden diese in der untenstehenden Tabelle als Stellungnahmen zum Bebauungsplan mit der Bezeichnung "Bebauungsplan Nr. 50 'Olfener Heide I'" 

behandelt. Der Bebauungsplan Nr. 50 umfasst beide Bereiche; die vormalige Differenzierung in zwei Teilflächen entfällt im weiteren Verfahren. 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 

vom 23.04.2018 über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens sind auf den folgenden 

Seiten in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Deutsche 
Telekom 
Technik 
GmbH 
Münster 

E-Mail vom 

24.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Landwirt-
schafts-
kammer 
Nord-
rhein-
Westfalen 

Schreiben 
vom 

24.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird gefolgt. 

"Boden" als nicht vermehrbares Gut ist nur nach sorgfälti-
ger Abwägung anderer Belange und Prüfung möglicher Al-
ternativen wie Innenentwicklung, Umnutzung von Brachen 
etc. in Anspruch zu nehmen. Diese grundsätzlichen Über-

legungen sind im Vorfeld der Planung erfolgt. 

Die Stadt Olfen stellt eine ausgesprochen hohe Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken fest. Dem kann - ergänzend 
zur Entwicklung kleinerer innerstädtischer Flächen - nur 
durch Ausweisung eines Neubaugebietes begegnet wer-
den. Dies ist durch entsprechende Flächenausweisungen 

im Regionalplan gedeckt. 

Sofern dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Land-
wirte bei der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbe-
züglich notwendigen Umstrukturierungen unterstützen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Kreis 

Reckling-
hausen 

Schreiben 
vom 
25.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

 

zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Derzeit kann die Stadt Olfen interessierten Bürgern keine 

Baugrundstücke anbieten. Aktuelle Bedarfsberechnungen 
belegen die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Wohn-
bauflächen in der geplanten Größenordnung. Dieser Bedarf 
ist durch die Bezirksregierung Münster anerkannt, ebenso 
wie die Einhaltung des Ziels 6.1-1 des Landesentwick-
lungsplans (LEP). Der geänderte LEP erlaubt zudem, von 

den regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereichen 
abzuweichen, wenn die Baugebiete "unmittelbar an den 
Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des Sied-
lungsraums nicht auf einer deutlich erkennbaren Grenze 
beruht." Dies ist hier der Fall. 

Die Begründung wird, insbesondere in Bezug auf die Ziel-
setzungen des LEP, aktualisiert. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
25.05.2018 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 50 "OLFENER HEIDE I" 
 BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 3 (2) BAUGB 

  

 

 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 3 (2) BauGB: 

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 05.10. bis einschließlich 06.11.2020 im Rathaus der Stadt Olfen. 

 

Die eingegangenen Anregungen werden anonymisiert wiedergegeben. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Bürger 

Schreiben 
vom 

03.11.2020 

"(…) 

 

(…)" 

 

Zu 1: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird der dringende 
Bedarf an Wohnbaugrundstücken im Stadtgebiet Olfen aus-

führlich dargelegt. Aktuelle Bedarfsberechnungen belegen die 
Notwendigkeit der Entwicklung neuer Wohnbauflächen in der 
geplanten Größenordnung. Vor diesem Hintergrund hat der 

Rat der Stadt nach ausführlichem Diskussions- und Abwä-
gungsprozess die Aufstellung des Bebauungsplanes "Olfener 
Heide I" in eigener Verantwortung beschlossen.  

Ob die beabsichtigte Nutzung der an das Grundstück des Bür-

gers grenzenden landwirtschaftlichen Flächen für dieses einen 
Wertverlust darstellt, ist im Zusammenhang mit der Bauleit-
planung nicht relevant. Bauleitpläne dienen der städtebauli-

chen Ordnung und sind unabhängig von privaten Vermögens-
interessen aufzustellen (VGH Kassel, Urteil vom 7. April 2014, Az. 

3 C 914/13.N). Jeder Bürger muss im Übrigen davon ausgehen, 

dass sein Wohnumfeld nicht auf alle Zeiten unverändert 
bleibt. 

Sofern jedoch die Nutzbarkeit eines Grundstücks beeinträch-
tigt wird, ist dies ein zu beachtender Belang. Sowohl die 

Wohnnutzung als auch die in der Stellungnahme erwähnte 
Vermietbarkeit der Einliegerwohnung sind aber auch zukünftig 
uneingeschränkt möglich. Den Anwohnern werden durch die 

Planung keine Beeinträchtigungen entstehen, die über das üb-
liche, durch eine benachbarte Wohnbebauung und -nutzung 
verursachte Maß hinausgehen. Nutzungseinschränkungen 

können somit gegen die Planung nicht angeführt werden. 

Eine Abgrenzung des Plangebietes zur angrenzenden Wohn-
bebauung am "Springenkamp" ist im städtebaulichen Konzept 
ausdrücklich nicht vorgesehen. Vielmehr soll eine Verknüp-

fung des Neubaugebietes mit den bestehenden Wohngebieten 
durch Herstellen von Wegeverbindungen und Aufgreifen von 
Gebäudetypen erreicht werden. 

Fortsetzung der Abwägung auf der folgenden Seite: 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1.   Die Entwicklung des Wohngebietes wird während der Baupha-
se für die Anwohner mit Lärm- und Staubbelastungen ver-
bunden sein. Diese Belastungen sind unvermeidbar, aber hin-

zunehmen und nicht abwägungsrelevant. (OVG NRW, Beschluss 

vom 20.01.2020 – 7 B 961/19.NE) 

Beeinträchtigungen der Umwelt sind durch die Inanspruch-
nahme bisheriger Freiflächen unbestritten. Der Umweltbericht 

ist Anlage der Begründung zum Bebauungsplan. Er informiert 
umfassend über die Analyse und Bewertung der zu erwarten-
den Umweltauswirkungen, insbesondere auch auf die in der 

Anregung genannten Schutzgüter. Letztendlich gewichtet die 
Stadt Olfen in Bezug auf das Baugebiet "Olfener Heide I" das 
städtebauliche Interesse der Schaffung von Wohnbaugrund-
stücken höher als die Belange bspw. des Boden- und Klima-

schutzes. Aufgefangen werden die zu erwartenden negativen 
Umweltauswirkungen durch Ausgleichs- und Kompensations-
maßnahmen. 

In Vorbereitung der Bauleitplanung hat die Stadt Olfen mit 
den einzelnen Grundstückseigentümern eine "freiwillige Bo-
denordnung" durchgeführt. Die dabei zwischen der Stadt und 

den Privaten getroffenen Regelungen und Vereinbarungen 
werden nicht öffentlich dargelegt oder bekannt gemacht. 

Die in der Stellungnahme getroffene Aussage zum Baugebiet 
"Ächterheide" bleibt vage und ist daher nicht nachvollziehbar. 

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen wurde im Amts-
blatt der Stadt Olfen (Nr. 17 /2020 vom 24.09.2020) bekannt 
gemacht. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Bürger 

Schreiben 
vom 

05.11.2020 

"(…) 

 

 

(...)" 

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die An-
regungen werden nicht berücksichtigt. 

Die Stadt Olfen ist bestrebt, trotz der drückenden Nachfrage 

nach Bauflächen die Inanspruchnahme von Freiraum und die 
Flächenversiegelung zu begrenzen. Durch Ausweisung kleiner 
Baugrundstücke kann im Plangebiet eine große Zahl von Bau-

herren ihren Wunsch nach einem Eigenheim realisieren. Die 
Festsetzung der Grundflächenzahl 0,3 reduziert den Versiege-
lungsgrad auf den einzelnen Grundstücken stärker, als dies in 
allgemeinen Wohngebieten normalerweise der Fall ist; üblich 

ist die Festsetzung der GRZ 0,4. Die Festsetzung von "Vorgar-
tenbereichen", die nur zu maximal 50 % für Zufahrten oder 
Stellplätzen genutzt werden dürfen, dient ebenso der Ein-

dämmung großflächiger Versiegelungen. 

Die Eingriffsbilanzierung ist Bestandteil des Umweltberichtes. 
Auf Grundlage dieser rechnerischen Ermittlung des Eingriffs in 

die Umwelt werden geeignete Ausgleichs- und Kompensati-
onsmaßnahmen festgelegt. Eine in gleichem Umfang vorzu-
nehmende Entsiegelung von Flächen ist innerhalb des Stadt-
gebietes unrealistisch und gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

Das Erschließungskonzept wurde mit der Zielsetzung einer 
"sparsamen" und somit wenig Fläche versiegelnden Straßen-
führung erarbeitet. Gleichzeitig sollten aber auch attraktive 

öffentliche Räume und harmonische Übergänge in das Umland 
und zu den angrenzenden Wohngebieten ausgebildet werden. 
Eine stringente Nord-Süd-Ausrichtung ist diesbezüglich nicht 

zielführend. Die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen erfährt 
selbst bei Ausrichtung der Dachflächen nach Südwest oder 
Südost nur geringe Ertragseinbußen. Im Übrigen ist die Ge-
bäudestellung durch den Bebauungsplan nicht vorgegeben. In 

der Abwägung sind daher städtebauliche Aspekte höher zu 
gewichten als die exakte Nord-Süd-Ausrichtung von Straßen-
zügen und Grundstücken. 

 

Fortsetzung der Abwägung auf der folgenden Seite: 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2.   Da die dezentrale Versickerung von Regenwasser auf den ein-

zelnen Grundstücken wegen der geologischen Verhältnisse 
schwierig ist (erhöhter Grundwasserstand, unzureichende 
Durchlässigkeit des Baugrundes), wird entlang der Sammel-
straße eine Fläche zur Rückhaltung von Regenwasser festge-

setzt. Hier kann eine Teilversickerung erfolgen, überwiegend 
muss das Oberflächenwasser aber gedrosselt dem Vorfluter 
zugeführt werden. Die Rückhaltefläche soll als Grünzug aus-

gebildet werden und kann zusammen mit den nördlich an-
grenzenden Park- und Spielflächen Funktionen wie Frischluft-
transport und Kaltluftentstehung übernehmen. 

Bezüglich der energetischen Ausstattung der Wohnhäuser, 
der Gebäudedämmung und auch der Dachbegrünung lehnt die 
Stadt Olfen zwingende Vorgaben durch den Bebauungsplan 
ab. Angestrebt wird hier das freiwillige und durch die eigene 

Überzeugung motiviert Handeln des Bauherrn. Dies ist in der 
Wirkung möglicherweise nachhaltiger als nur schwer zu kon-
trollierende Festsetzungen. Gleiches gilt für die Begrünung 

von Dachflächen. Auch die Einrichtung von Ladestellen für 
Elektrofahrzeuge bedarf nach Ansicht der Stadt Olfen keiner 
Festsetzung durch den Bebauungsplan. 
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Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 

vom 30.09.2020 über die Planung informiert und um Stellungnahme bis zum 06.11.2020 gebeten. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens 

sind auf den folgenden Seiten in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. PLEdoc 

GmbH 

Schreiben 
vom 

06.10.2020 

"(…) 

 

(…)" 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Landwirt-
schafts-
kammer 

Nord-
rhein-
Westfalen 

Schreiben 
vom 
06.10.2020 

"(…) 

 

(…)" 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird gefolgt. 

"Boden" als nicht vermehrbares Gut ist nur nach sorgfälti-

ger Abwägung anderer Belange und Prüfung möglicher Al-
ternativen wie Innenentwicklung, Umnutzung von Brachen 
etc. in Anspruch zu nehmen. Diese grundsätzlichen Über-

legungen sind im Vorfeld der Planung erfolgt. 

Die Stadt Olfen stellt eine ausgesprochen hohe Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken fest. Dem kann - ergänzend 
zur Entwicklung kleinerer innerstädtischer Flächen - nur 

durch Ausweisung eines Neubaugebietes begegnet wer-
den. 

Sofern dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Land-

wirte bei der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbe-
züglich notwendigen Umstrukturierungen unterstützen. 

3. Regional-
verkehr 
Münster-

land 
GmbH 

Schreiben 

vom 
08.10.2020 

"(…) 

 

(…)" 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

4. St. Vitus 
Olfen 

Schreiben 

vom 
13.10.2020 

"(…) 

 
(…)" 

(Es wurde eine Fristverlängerung 

bis zum 18.11.2020 eingeräumt.) 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Kreis 

Reckling-
hausen 

Schreiben 

vom 
02.11.2020 

"(…) 

 

(…)" 

 

zu 5: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegte 
Wohnbauflächenbedarf ist durch die Bezirksregierung 
Münster anerkannt. Das Siedlungsflächenmonitoring weist 

im Flächennutzungsplan der Stadt Olfen nur noch geringe 
Wohnbaureserven aus. Damit werden die Ziele der Lan-
des- und Regionalplanung für eine flächensparende und 

bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung beachtet. (Ziel 6.1-
1 des Landesentwicklungsplans / Ziel 1.1 des Regional-
plans Münsterland) 

Der Landesentwicklungsplan erlaubt, von den regionalpla-

nerisch festgelegten Siedlungsbereichen abzuweichen, 
wenn die Baugebiete "unmittelbar an den Siedlungsraum 
anschließen und die Festlegung des Siedlungsraums nicht 

auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht." Dies ist 
hier der Fall. 

Die Bezirksregierung Münster hat mit Schreiben vom 

14.10.2020 bestätigt, dass die Ziele der Raumordnung der 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Olfen 
(und damit auch der Aufstellung des Bebauungsplanes "Ol-
fener Heide I") nicht entgegenstehen. 

Demzufolge können die Bauleitpläne bereits vor Abschluss 
des Regionalplanänderungsverfahrens Rechtskraft erlan-
gen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

6. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 

vom 
03.11.2020 

"(…) 

6.1: 

 

6.2: 

 

 

Zu 6.1 und 6.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-

nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

6. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 

vom 
03.11.2020 

6.3: 

 

 

 

Zu 6.3: 

 

 

Zu 6.3.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Gehölzbestand wird in seinem nördlichen Abschnitt - auf einer 

Länge von ca. 70 m – durch den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes überlagert. Insbesondere mit Blick auf die langfristige Ent-

wicklung der Flächen im Westen der Olfener Kernstadt ist der Er-

halt dieses Grünzuges nicht realistisch. 

Der in der Stellungnahme angeführte § 39 (1) Nr. 2 des Lan-

desnaturschutzgesetzes (LNatSchG) bezieht sich ausdrücklich auf 

den Außenbereich im Sinne des Bauplanungsrechtes. Mit Aufstel-

lung des Bebauungsplanes befindet sich die Hecke planungsrecht-

lich im Innenbereich und ist durch § 39 LNatSchG nicht mehr er-

fasst. Auch ist die Aufstellung eines Bauleitplanes keine "Maß-

nahme" im Sinne des § 39 (2) LNatSchG. 

Als Rechtsgrundlage für die Festlegung von Ausgleichs- oder 

Kompensationsmaßnahmen wird durch § 18 des Bundesnatur-

schutzgesetzes das BauGB benannt: "Sind auf Grund der Aufstel-
lung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen (…) 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Ver-
meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zu entscheiden." 

Die Hecke als derzeit gesetzlich geschützter Landschaftsbestand-

teil ist somit ausschließlich im Rahmen des §1a (3) BauGB in der 

Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen. 
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6. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
03.11.2020 

 

 

 

 

Zu 6.3.2: Der Anregung wird gefolgt. Die Eingriffsbilanzie-
rung wird entsprechend überarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.3.3: Der Anregung wird gefolgt. Die Standorte für 
die CEF-Maßnahmen werden konkretisiert. 
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6. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
03.11.2020 

6.4: 

 

(…)" 

Zu 6.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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7. Deutsche 

Telekom 
Technik 
GmbH 
 

E-Mail vom 
06.11.2020 

"(…) 

 
(…)" 

Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 


	Abwägung_50_Olfener Heide I_Öffentlichkeit
	Abwägung_50_Olfener Heide I_TöB
	§3(2)_Abwägung_50_Olfener Heide I_Öffentlichkeit
	stadt olfen  Bebauungsplan Nr. 50 "Olfener Heide I"
	Beteiligungsverfahren nach § 3 (2) BauGB
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen

	§4(2)_Abwägung_50_Olfener Heide I_TöB
	stadt olfen  Bebauungsplan Nr. 50 "Olfener Heide I"
	Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen
	Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen


